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Bericht und Antrag 

des Verfassungsdusschusses 

übt!c den Entwurf eines Bundesverfassungs.:: 
gesetzes über die Sicherung der U nabhängig

keit des Rundfunks 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regie~ 
rungsvorlage in 933 der Beilagen betreffend eiri 
Bundesge~etz, mit #ni das. Rundfunkgesetz ge
~ndert wird, hat der VeHassungsausschuß am 
5. Juli 1974 über den Aptrag der Abgeordneten 
Blecha, Dr. Fiedler und Dr. Heinz 
Fis ehe t beschlossen; gemäß § i 9 Al:i~. 1 Ge
schäftsordnungsgesetz dem Höhen Haüse einen 

Ing. Scheibengraf 
Berichterstatter 

selbständigen Antrag vorzulegen, der ein Bun
desverfassungsgeseti ü]jetdie Sicherung der 
Unabhängigkeit des Rundfunks zum Gegenstand 
hat. 

. Der Verfassuiigs;msschuß stedf somit den 
A 11 t rag; der Nationalrat woUe dem a ri g e~ 
sc h los s en enG e set z e b: t w u d die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteileii. 

Wien, am 5. Juli 1974 

Thalhammer 
Obmann 

• 
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2 1265 der Beilagen 

./. 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXX über die Sicherung der Unabhängigkeit 

des Rundfunks 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit be
stimmte Verbreitung von Darbietungen aller Art 
in Wort, Tpn und Bild unter Benützung elek
trischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung 
bzw. längs oder mittels eines Leiters, sowie der 
Betrieb von technischen . Einrichtungen, die 
diesem Zweck dienen. 

(2) Die näheren Bestimmungen für den Rund
funk und seine Organisation sind bundesgesetz
lich festzulegen .. Ein solches Bundesgesetz hat ins
besondere Bestimmungen zu enthalten, die die 
Objektivität und Unparteilichkeit der Bericht
erstattung, die Berücksichtigung der Meinungs
vielfalt, die Ausgewogenheit der Programme 
sowie die Unabhängigkeit der Personen und 
Organe, die mit der Besorgung der im Abs. 1 
genannten Aufgaben betraut sind, gewährleisten. 

(3) Rundfunk gemäß Abs. 1 ist eineöffent-
liche Aufgabe. . 

ArtikelII 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 1st 

die Bundesregierung betraut . 
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